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daß eine Coutrebande oder aber daß eine Defraudatwn ver­
übt war. Rechtsirrthümlich ist die Ausführung des schösfen- 
gerichtlicheu Urtheils, daß auf Consiseation um deshalb zu 
erkennen sei, weil diese Strafe sowohl die Cvutrebaude als 
auch die Defraudatwn nach sich ziehe und daher die Fest­
stellung genüge, daß das eine oder das andere Delict began­
gen sei. Eine derartige Auffassung würde zu der unhaltbaren 
Möglichkeit führen, einen Angeklagten schon dann Zu bestra­
fen, wenn nur eine von mehreren in verschiedenen Strafge­
setzen normirten Strafen dort überall wiederkehrt und anzu­
nehmen ist, daß der Angeklagte alternativ das eine oder das 
andere dieser Strafgesetze übertreten hat. Daß auch das Ver­
einszollgesetz keineswegs eine alternative Feststellung einer 
Cvutrebaude oder Defraudatwn für ausreichend erachtet, um 
Bestrafung eintreten zu lassen, geht unzweideutig aus dem 
Inhalte des 8 142 iß. hervor, der ausnahmsweise nur für 
die Frage, ob ein Rückfall vorliegt, vorschreibt, daß Contre- 
bande und Defraudatwn als gleichartige Vergehen zu betrach­
ten seien.

Da der Provinzial-Steuer-Directvr in seinen Revisivnsan- 
trägeu das Urtheil nur angegriffen hat, insoweit von ihm 
die in 8 146 des Veeeinszollgesetzes vorgesehene Strafschär- 
fung nicht ausgesprochen worden ist, so entsteht die weitere 
Frage einerseits, ob die Bestimmung des 8 343 der Straf­
prozeßordnung über die Wirkung eines von der Staatsauwan- 
waltschast eingelegten Rechtsmittels zu Gunsten des Angeklag­
ten auch aus das Rechtsmittel sich bezieht, von dem die Ver­
waltungsbehörde Gebrauch gemacht hat, zum andern, in wel­
chem Umfange der Revisionsrichter unter Berücksichtigung der 
Vorschriften der HZ 343, 384, 392, 393 der Strafprozeßord­
nung durch das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft mit der 
Sache befaßt wird. Die Bejahung der ersten Frage unter­
liegt nach den HZ 466 und 430 der Strafprozeßvrdnug keinem 
Bedenken. Nach der letzteren Vorschrift soll die Bestimmung 
des H 3431 v. auch auf das Rechtsmittel des Privatklägers 
Anwendung finden, diesem aber stehen dieselben Rechtsmittel 
wie der Staatsanwaltschaft zu, und nach 8 466 ist. regelt 
sich — abgesehen von den sonstigen, hier nicht in Betracht 
kommenden Verschiedenheiten — das Verfahren aus die von 
der VerwaltuugZbshörde erhobene Anklage nach den für die 
Privatklage gegebenen Bestimmungen. Die Beantwortung 
der zweiten Frage ist in der Literatur strittig. Für die ge­
genwärtige Sachlage ist die Frage indeß dahin einzuschränken, 
ob, wenn das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft nur auf 
Verschärfung der Strafe gerichtet ist, es dem Revisivusrichter 
zusteht, zu prüfen, ob auf den festgestellten Thatbestand eine

Stra e überhaupt ausgesprochen werden durfte. Diese Frage 
ist ebenfalls zu bejahen. Zunächst werden die Revisionsan- 
trüge stets in ihrem innern Zusammenhange mit dem Urtheile 
zu prüfen sein, inwieweit sie einzelne Theile des Urtheils be­
treffen, die von den übrigen getrennt und als selbständige 
Entscheiduugstheile losgelöst werden können. Die Strafzu­
messung, um welche es sich gegenwärtig handelt, steht nun 
aber jedenfalls insoweit in einem untrennbaren Zusammen­
hange mit dem festgestellten Thatbestände, daß die Zuerkennung 
jeder Srafe abhängig davon ist, daß auf den festgestellten That­
bestand dasZherangezogeue Strafgesetz überhaupt anwendbar ist. 
Während daher die von dem Vvrderrichter festgestellten That­
sachen bestehen bleiben, muß dem Revisionsrichter die Prüfung, 
ob die rechtliche Beurtheilung der That durch den Vvrderrichter, 
dessen Subsumirung der Thatsachen umer das Strafgesetz zu Be­
denken Veranlassung giebt, zustehen. Zu dieser Prüfung ist 
er verpflichtet, weil er. ohne dieselbe über den gegen die Straf­
zumessung gerichteten Angriff Entscheidung nicht treffen kaun. 
Gelangt er bei der Prüfung zu der Rechtsauffassung, daß der 
festgestellte Thatbestand die Merkmale eines bestimmten Straf­
gesetzes nicht erfüllt, so darf er ein solches Resultat uicht un­
beachtet lassen. Hiermit in Uebereinstimmung wird denn auch 
die Vorschrift des 8 343 der Strafprozeßordnung in den Mo­
tiven S. 196 dahin gerechtfertigt:

„es heiße: eine klare Forderung der Gerechtigkeit einer 
starren Cvnsequenz des Systems zum Opfer bringen, wenn 
man in einem Falle, wo die Staatsanwaltschaft behufs 
Erwirkuug einer strengeren Bestrafung des Angeklagten 
ein Rechtsmittel eingelegt habe, der höhere Richter aber 
finde, daß das angefochtene Urtheil auf einer dem An­
geklagten nachtheiligen Gesetzesverletzung beruhe, demsel­
ben uicht die Befuguiß zur Aenderung des Urtheils zu 
Gunsten des Angeklagten einräumen wollte".

Für die endliche Frage, ob Angeklagter unter Aushebung 
des Berufungsurtheils wegen Verletzung der 88 134 und 135 
der Vereinszollgesetzes — weil der festgesetzte Thatbestand 
keine dieser Strafvorschriften vollständig ausfüllt — freizu­
sprechen adee ob eine anderweite Verhandlung und Entschei­
dung anzuordnen, ist maßgebend, ob thatsächliches Material 
für eine anderweite Verhandlung noch übrig ist, welches ge­
eignet erscheint, die Ueberzeugung herbeizuführen, welches der 
beiden Zolldeliete, ob das des 8 134 oder das des 8 135 
des VereinszollgeseßeS verübt ist. Derartiger Stoff ist nicht 
vorhanden, es mußte daher auf Freisprechung des Angeklag­
ten erkannt werden.

persönliche Dienstverliättniste der Beamten.
Erkenntniß -es Reichsgerichts. 15 Dezember UkiN
Entscheidung der Verwaltungsbehörde über die 
Frage der Dienstunfähigkeit ein es Reichsbeamten. 
B i n den d e K r a f t d i eser E n t s ch ei d u n g für d as G eri ch t, 
vor welchem seitens des Beamten ein Pensionsan­

spruch geltend gemacht wird.
Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichs­
beamten, vom 31. März 1873, 88 34, 37, 149, 155. 
Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte und 
Personen des Soldatenstandes in Folgevon Be­

triebsunfällen, vom 15. März 18d6. 88 1, 7- 
In Sachen des Postschaffners C. H. in K.-L., Klägers 

und Revisionsklägers,
wider

den Keiserlich deutschen Postfiscus, vertreten durch die Ober- 
Postdirection in K. in der Person des Ober-Postdirectors F. 
daselbst, Beklagten und Revisionsbeklagten,

hat das Reichsgericht Zweiter Civilsenat, am 15 De­
zember 1891

für Recht erkannt:
die gegen das Urtheil des ersten Civilsenats des K. pr. Ober- 
Landesgerichts zu K. vom 15. Juni 1891 eingelegte Revision 
wird zurückgewiesen; die Kosten der Revisionsinstanz werden 
dem Revisionskläger auferlegt.

Thatbestand.
Der Kläger war seit dem 12. August 1872 im Postdien­

ste thätig und seit dem U August 1873 als Postschaffner 
etatsmäßig auf vierwöchentliche Kündigung abgestellt. Am 
3. Januar 1888 zog er sich bei Ausübung seines Dienstes 
durch einen Fall auf den Hinterkopf eine körperliche Verletzung 
zu. Durch Beschluß der vorgesetzten Dienstbehörde vom 25. Ju­
ni 1888, welcher ihm am 27. desselben Monats mitgetheilt 
wurde, wurde ihm das Dienstverhältuiß gekündigt. Diese 
Kündigung wurde eiumal darauf gegründet, daß der Kläger 
durch Urtheil des K. Schöffengerichts vom 30. Dezember 1887 
wegen Betrugsversuchs bestraft worden, und sodann daraus, 
daß er sich seit jenem Unfall ununterbrochen vom Dienste fern 
gehalten habe, obwohl er nach dem Gutachten dreier Aerzte,


